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Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-
Brandenburg - Außenstelle Berlin
Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg

Anschrift
Lentzeallee 100
14195 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 2360814-0
Fax: -
Internet: https://lme.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/116571
E-Mail: servicepunkt@LME.Berlin-Brandenburg.de

Barrierefreie Zugänge

  
Der Parkplatz und Zugang für Rollstuhlfahrer befindet sich durch die 2.
Tordurchfahrt in der Lentzeallee 100.
Bitte beachten Sie, dass die als Behinderten-Eingang ausgeschilderte Tür nach
außen aufgeht.
Die Bedienung ist nicht zusätzlich mit Blindenschrift möglich.

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag: 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Mittwoch: 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr
Freitag: 9:00 bis 12:00 Uhr

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  1.3km S+U Heidelberger Platz
    S46, S42, S41

U-Bahn
  0.3km U Breitenbachplatz
    U3
  0.8km U Rüdesheimer Platz
    U3
  0.9km U Podbielskiallee
    U3

https://lme.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/116571
mailto:servicepunkt@LME.Berlin-Brandenburg.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Heidelberger%20Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Breitenbachplatz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20R%C3%BCdesheimer%20Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Podbielskiallee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Bus
  0.1km Dillenburger Str.
    248, 282
  0.3km U Breitenbachplatz
    282, 101, 248, N3
  0.3km Schorlemerallee
    101, N3

Zahlungsmöglichkeiten
Eine Bezahlung ist nicht vorgesehen

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Dillenburger%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Breitenbachplatz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Schorlemerallee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Eichung von Messgeräten beantragen
Sie möchten ein Messgerät eichen lassen? Dann müssen Sie dafür einen Eichantrag
beim Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg stellen. Hält das
Messgerät bei der Eichung die Anforderungen ein, wird durch das Aufbringen des
Eichkennzeichens die Zulässigkeit der Verwendung im geschäftlichen oder
amtlichen Verkehr sowie zu Messungen im öffentlichen Interesse für eine weitere
Eichfrist zum Ausdruck gebracht.

Geeicht werden können nur Messgeräte, wenn sie die gesetzlichen Anforderungen
des Eichrechts erfüllen. Für die verschiedenen Messgerätearten gibt es
unterschiedliche gesetzlich vorgeschriebene Eichfristen, die in der Mess- und
Eichverordnung festgelegt sind.

Verfahrensablauf:
1. Stellen Sie eine Antrag auf Eichung Ihres Messgeräts beim Landesamt für Mess-
und Eichwesen Berlin-Brandenburg. Das können Sie online erledigen.

Bitte beachten Sie: Sollte die Eichung eines Messgerätes nicht mindestens
zehn Wochen vor Ablauf der Eichfrist beantragt worden sein, erlischt die
Eichfrist des Messgerätes zum Ablauf des Jahres, sofern das Landesamt für
Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg die weitere Verwendung nicht auf
Antrag ausdrücklich gestattet hat. Dieser Antrag kann formlos gestellt
werden. Dies gilt nur für Messgeräte, deren Eichfrist zum Zeitpunkt der
Antragstellung noch nicht beendet ist und wenn der Messgeräteverwender
das Erforderliche zur Durchführung der Eichung getan hat
(Mitwirkungspflicht).

2. Nach erfolgreicher Übermittlung Ihres Antrages erhalten Sie eine
Eingangsbestätigung.

3. Die Eichung erfolgt in der Regel am Aufstellungsort (Verwendungsort) des
Messgerätes.

Je nach Art des Messgerätes kann die Eichung im Rahmen einer Rundfahrt
erfolgen. Das heißt, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Landesamtes
für Mess- und Eichwesen kommt innerhalb Ihrer Geschäftszeiten zur Eichung
der beantragten Messgeräte zu Ihnen.
Bei Messgeräten für deren Eichung Prüfmittel oder Arbeitshilfe durch den
Antragsteller zu stellen ist oder eine Terminabstimmung erforderlich ist, ist
zusätzlich zum Eichantrag Ihre Mitwirkung erforderlich.
Transportable Messgeräte können auch innerhalb der Öffnungszeiten bzw.
nach Terminvereinbarung zur Eichung zum Landesamt für Mess- und
Eichwesen Berlin-Brandenburg gebracht werden.

4. Bei erfolgreicher eichtechnischer Prüfung wird durch das Aufbringen des
amtlichen Eichkennzeichens die Zulässigkeit der Verwendung des Messgerätes für
eine weitere Eichfrist zum Ausdruck gebracht.

5. Auf Wunsch des Antragstellers wird nach der Eichung zusätzlich ein
gebührenpflichtiger Eichschein ausgestellt. Der Wunsch ist spätestens zum
Zeitpunkt der Durchführung der Eichung mitzuteilen.
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Voraussetzungen
Geeicht werden können nur Messgeräte, wenn sie den wesentlichen
Anforderungen der Mess- und Eichverordnung entsprechen.
Das Messgerät muss mindestens eine der folgenden Bedingungen
erfüllen

Bauartzulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
allgemeine Zulassung zur Eichung bzw. Baumusterprüfbescheinigung
bei EG-Bauartzulassung: Bauartzulassung einer europäischen
Zulassungsbehörde
Konformitätsbewertung nach nationalen Vorschriften, europäischer
Messgeräterichtlinie oder nach europäischer Waagenrichtlinie (CE-
Kennzeichnung)

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Eichung eines Messgeräts
Sie können den Antrag online stellen.
Technische Unterlagen gem. § 17 MessEV in deutscher Sprache: z.B.
Bedienungsanleitung
(https://www.gesetze-im-internet.de/messev/__17.html)
(Die Vorlage ist nur bei Bedarf erforderlich)

Gebühren
Die für die Eichung von Messgeräten erhobenen Gebühren werden
bundeseinheitlich geregelt und sind abhängig von der jeweiligen Messgeräteart.

Rechtsgrundlagen
Mess- und Eichgesetz (MessEG)
(https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/)
Mess- und Eichverordnung (MessEV)
(https://www.gesetze-im-internet.de/messev/)
Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGebV)
(https://www.gesetze-im-internet.de/messegebv/)
Mess- und Eichverordnung (MessEV) § 34 - Eichfrist
(https://www.gesetze-im-internet.de/messev/__34.html)
Mess- und Eichverordnung (MessEV) Anlage 7 (zu § 34 Absatz 1
Nummer 1) - Besondere Eichfristen für einzelne Messgeräte
(https://www.gesetze-im-internet.de/messev/anlage_7.html)
Mess- und Eichgesetz (MessEG) § 38 - Verspätete Eichungen
(Antragstellung)
(https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/__38.html)
Mess- und Eichverordnung (MessEV) § 37 Absatz 3 - Eichtechnische
Prüfung - Eichschein
(https://www.gesetze-im-internet.de/messev/__37.html)

Weiterführende Informationen
Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg
(https://lme.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.541419.de)

https://www.gesetze-im-internet.de/messev/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/
https://www.gesetze-im-internet.de/messegebv/
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/__34.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/anlage_7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/__38.html
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/__37.html
https://lme.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.541419.de
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Portal für das Gesetzliche Messwesen in Deutschland
(https://eichamt.de)
Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME)
(https://www.agme.de)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://www.evp-service.de/DEMOL/

https://eichamt.de
https://www.agme.de
https://www.evp-service.de/DEMOL/

